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Regeste

Asyl und Wegweisung (beschleunigtes Verfahren)

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde wird abgewiesen.

E. 2
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Dieser
Betrag ist mit dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.

E. 3
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, das SEM und die kantonale
Migrationsbehörde. Der Einzelrichter: Der Gerichtsschreiber: Thomas Segessenmann
Nikola Nastovski Versand: Zustellung erfolgt an: - <Ort><Ort><Ort><Ort><Ort>den
Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin (Einschreiben) - das SEM, zu den Akten N (...) (in
Kopie; Beilage: N-Box) - den Migrationsdienst des Kantons (...) (in Kopie)
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